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Anlage zur Einladung zur Mitgliederversammlung am 31.05.2016

Satzungsänderungen $ 7 und $ 15

Alter Text :

$ 7 Gewinne und sonstige Vereinsmittel

1. Etwaige Gewinne und sonstige Mitrel des Vereins dtirten nur fiir die saguneFgernäßen Zwecke verwendst werden. Die Mitgliedererhalten keine Gewinnaateile und in Ihrer Eigenschaft als Mrglied auch kei"ne sonstigen
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins,

2 Es darfkeine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe vergiltungbegtinstigt werden.

Neuer Text:

$ 7 Gewinne und sonstigc Vereinsmittel

l' &Iittel der Körpemchaft dürfen nur fär satzungsmäsige z,weeke verwendet werden. Die lVlitgliedcr erhalten keineZux.endungen aus llitteln der Körperschaft.

2' [s darfkciue Person durch Ausgaben' die den zwecken des vereins fremd sind, oder durch unverhältnisrnjißig hoheV'ergütu{g begünstigt wßrden.

Alter Text :

$ l5 Auflösung des l'ereins

I' Die 'duflösung des vereins kann jeder Zeit erfolgen, wenn ein Dritfel aller Mitglieder cinen diesbezllglichen Bntschluss ineiner zu diesem Zweck einberufe-nden Miqliedeiveisamrlr;g-i;;;l;. ihr Einverständnis schrifilich erklären. BeiAufltisung des vereins oder bei wegfall sÄerbegünstig*" t;;;;äilias vermögen des vermögen zu greichen Teirenan den Förderverein der katholischin Grundschule Güirhoven, o"o roiaÄ"..in der katholisehen Grunrlschule Broichund an das Regenbogenbaus Rheindahlen e.V.

2' Soweit keine im Absatz I genannten Einrichtungen bei Au{lösung des vereins oder wegfall stenerbeg{lnstigten Zweckemehr vorhanden ist oder bei allen die Anerkennungals gemeinnäbig entfallen irt, * i*iO"* V.i.ioä"rog.o an ähnlichesteüerbegllnstigte vereine oder Einrichtungen zur,-verwindung ru.i.-.ioont"ige Zwecke weiterzuleitetr. Näheres
*:'J.'flf,:ä"Titgliederversammlung 

derö nescnltsse airerJi"er,i"i'"".r' niriirris""s d"- ü;;;;;*ß ausgelrhrt

Neuer Text :

$ I5 Auflösung des Vcreins

t. Bei Äuflikung oder Aufhebung der Körptrschaft oder bei wegf*ll st€urrbegürstigter Zwecke füllt das vermögen derKörperschaft an dcn Förderverein der will - sornmer * schule $lönrhengaana.r,'-Rt eindahlen, der das vermögen derKörperschaft ünmitt€lbar und ausschließlich flir gemeinnEtzige, mildtiltige oder kirchliche Zwecke zu verwenden har"

::::T""*" 
über die klinftige verwendung des vermägens dürfen ersr nach Einwilligung des s'inanzamfes ausgcftihrt


